
 
 
 
 
 

 

Merkblatt „Energiekredit Gebäude“ (EG8) 
(Bestimmungen i. S. v. Antragsvordruck 100 Tzn. 8 und 9.6) 

Der Energiekredit Gebäude wird aus Haushaltsmitteln des Freistaats Bayern, die aus dem Gewinn der LfA stammen, zins-
verbilligt. 
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1 Kreditnehmerkreis 

Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen 
(siehe Merkblatt “Beihilferechtlich relevante Bestimmun-
gen und Definitionen”) der gewerblichen Wirtschaft und 
freiberuflich Tätige, die eine Betriebsstätte oder Nieder-
lassung in Bayern haben bzw. - soweit diese Vorausset-
zung nicht erfüllt ist - durch das geförderte Vorhaben 
schaffen. 

Nicht antragsberechtigt sind  

• Unternehmen oder freiberuflich Tätige, die sich vorsätz-
lich oder grob fahrlässig über Umweltvorschriften hin-
weggesetzt und dabei Umweltschäden verursacht ha-
ben, 

• Unternehmen oder freiberuflich Tätige, die einer frühe-
ren Beihilferückforderungsanordnung der EU nicht 
nachgekommen sind und 

• sofern die Beihilfe nach der Allgemeinen Gruppenfrei-
stellungsverordnung beantragt wird, Unternehmen o-
der freiberuflich Tätige in Schwierigkeiten nach EU-
Definition (siehe Merkblatt „Beihilferechtlich relevante 
Bestimmungen und Definitionen“, Tz. 7) und 

• sofern die Beihilfe nach der De-Minimis-Verordnung 
beantragt wird, Unternehmen, die sich in einem Insol-
venzverfahren befinden oder die im deutschen Recht 
vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung ei-
nes Insolvenzverfahrens auf Antrag ihrer Gläubiger er-
füllen. 

2 Verwendungszweck 

Zielsetzung des Energiekredit Gebäude ist es, den An-
reiz für Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien im Gebäudesektor zu stärken, um damit die 
Energiewende in Bayern weiter voranzubringen.  

Gefördert werden Maßnahmen an gewerblich genutzten 
Nichtwohngebäuden bzw. Gebäudeteilen sowie damit in 
Zusammenhang stehende energetische Fachplanungs- 
und Baubegleitungsleistungen. Es können nur Vorhaben 
berücksichtigt werden, die eine vom Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bzw. von der KfW 
gewährte Zuschussförderung (Investitionszuschuss o-
der Darlehen mit Tilgungszuschuss) auf Basis der För-
derrichtlinien zur Bundesförderung für effiziente Ge-
bäude (BEG) (siehe hierzu die Informationsseiten des 
BMWi unter https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/ 
Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-
beg.htm) im Bereich Nichtwohngebäude (BEG NWG) o-
der Einzelmaßnahmen (BEG EM) erhalten. Vorhaben 
bzw. Vorhabensteile, die eine Förderung nach dem Er-
neuerbare-Energien-Gesetz (EEG) bzw. dem Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) erhalten, können 
nicht berücksichtigt werden; falls die BEG-Förderung 
derartige Maßnahmen beinhaltet, sind diese (mit Be-
tragsangabe) in Tz. 9.5 des Antragsvordrucks 100 auf-
zuführen. 

Bemessungsgrundlage für den Energiekredit Gebäude 
sind die im Zuge der BEG-Förderung durch BAFA oder 
KfW als förderfähig anerkannten Kosten. 

Die Vorgaben des Merkblatts „Ausschlussliste der LfA 
Förderbank Bayern für Programmkredite und Bürgschaf-
ten“ sind zu beachten. 

3 Darlehensbedingungen 

3.1 Konditionen 

Der Zinssatz für die Darlehen wird zwischen Hausbank 
und Endkreditnehmer in Abhängigkeit von Bonität und 
Besicherung - innerhalb vorgegebener Grenzen – indivi-
duell vereinbart (siehe Merkblatt „Kreditnehmerinforma-
tion zum risikogerechten Zinssystem“). 

Die risikoabhängigen Zinsobergrenzen, Angaben zu 
Darlehenslaufzeiten und zum Auszahlungssatz können 
unserer aktuellen Übersicht der Darlehenskonditionen 
entnommen werden. Die darin genannten Standardlauf-
zeiten sind frei wählbar; sie sollen sich an der betriebs-
gewöhnlichen Nutzung orientieren. 

Abweichend von den Standardlaufzeiten können ver-
kürzte Gesamtlaufzeiten (ganzjährig, mindestens 
3 Jahre) und Tilgungsfreijahre (mindestens 1 Freijahr) 
beantragt werden. 

Soweit sachlich begründet, besteht die Möglichkeit, das 
Vorhaben in mehrere Darlehen aufzuteilen (z. B. diffe-
renziert nach unterschiedlichen Laufzeiten oder mit und 
ohne Haftungsfreistellung „HaftungPlus“). 

Es gelten die Konditionen des Zusagedatums der LfA. 
Die Hausbank wird den Endkreditnehmer über die Zu-
sage der LfA entsprechend unterrichten und die Konditi-
onen vereinbaren. 

Für nicht abgerufene Darlehensbeträge wird nach Ablauf 
eines bereitstellungsprovisionsfreien Zeitraums von 12 
Monaten (gerechnet vom Tage der Darlehenszusage 
der LfA an) bis zum vollständigen Abruf oder einem Ver-
zicht auf das Darlehen, spätestens bis zum Ablauf der 
Abruffrist des Darlehens (ein Monat vor Tilgungsbeginn) 
eine Bereitstellungsprovision von 2 % p. a. berechnet. 
Bei verbürgten Darlehen beträgt die Abruffrist 6 Monate 
nach Darlehenszusage der LfA. 

Termine für Zins, Tilgung und ggf. Bereitstellungsprovi-
sion sind der 31.03., 30.06., 30.09. und 30.12. 

Eine vollständige oder teilweise vorzeitige außerplanmä-
ßige Tilgung des ausstehenden Kreditbetrages kann ge-
gen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung erfolgen. 

3.2 Finanzierungshöhe/Vorhabenshöchstbetrag 

Der Darlehenshöchstbetrag beläuft sich auf 10 Mio. 
EUR und kann maximal bis zur Höhe der Differenz zwi-
schen den von der BAFA bzw. KfW als förderfähig aner-
kannten Kosten und der BEG-Förderung (Zuschuss- 
bzw. Darlehensbetrag) gewährt werden. 

Der Finanzierungsanteil des Darlehens am förderfähi-
gen Vorhaben beträgt bis zu 100 %. 

Es können Vorhaben mit förderfähigen Kosten ab 
25.000 EUR gefördert werden. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.htm
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.htm
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.htm
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3.3 Abrufvoraussetzungen 

Vor Abruf der Darlehensmittel muss der Nachweis einer 
BEG-Förderung (in der Regel vorhandener Zuwen-
dungsbescheid für einen BEG-Investitionszuschuss 
oder vorhandene Förderzusage für ein BEG-Darlehen 
mit Tilgungszuschuss der BAFA bzw. der KfW) sowie 
über die Höhe der förderfähigen Kosten gegenüber der 
Hausbank erbracht werden. 

Die LfA ist berechtigt, sich den entsprechenden Nach-
weis einreichen zu lassen. 

4  Weitere Bewilligungsgrundsätze 

4.1 Richtlinien 

Für die Gewährung des Energiekredits Gebäude gelten 
die Richtlinien für Darlehen an mittelständische Unter-
nehmen der gewerblichen Wirtschaft und freiberuflich  
Tätige zur Förderung von Maßnahmen der Energieein-
sparung und der Nutzung erneuerbarer Energien (Baye-
risches Energiekreditprogramm) in der jeweils gültigen 
Fassung. 

4.2 Beihilferechtliche Grundlage 

Der Energiekredit Gebäude wird grundsätzlich als KMU-
Investitionsbeihilfen gemäß Art. 17 der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) in der bei Dar-
lehenszusage gültigen Fassung vergeben. Mit KMU-
Investitionsbeihilfen gefördert werden können aus-
schließlich die Kosten einer Investition in materielle und 
immaterielle Vermögenswerte zur Errichtung einer neuen 
Betriebsstätte, zum Ausbau einer bestehenden Betriebs-
stätte, zur Diversifizierung der Produktion einer Betriebs-
stätte durch vorher dort nicht hergestellte Produkte oder 
vorher dort nicht erbrachte Dienstleistungen, oder zur 
grundlegenden Änderung des gesamten Prozesses zur 
Herstellung der Produkte oder Erbringung der Dienstleis-
tungen, die von der Investition in die Betriebsstätte betrof-
fen sind. 

Sofern die beihilferechtlichen Regularien dies erlauben 
bzw. erfordern, können bzw. müssen die Darlehen statt-
dessen auf Grundlage der De-minimis-Verordnung in der 
bei Darlehenszusage gültigen Fassung  gewährt werden. 
Unter den Voraussetzungen der De-minimis-Verordnung 
sind neben Investitionsvorhaben im Sinne des Art. 17 
AGVO auch reine Rationalisierungen und Modernisierun-
gen förderfähig. 

Eine Förderung von Vorhabensteilen, die nicht aktiviert 
werden bzw. nicht aktivierungsfähig sind und deren Ge-
samtbetrag höher ist als die gewährte BEG-Förderung, ist 
nur auf De-minimis-Basis möglich. 

Die „Beihilfewerte für Kredite der LfA“ können unter 
www.lfa.de der gleichnamigen Übersicht entnommen 
bzw. per Beihilferechner ermittelt werden. Diese Beihilfe-
werte dienen der Orientierung in der Informations- und 
Beratungsphase und sind unverbindlich. Maßgeblich sind 
allein die Beihilfewerte, die die LfA zum Zeitpunkt der Kre-
ditzusage zugrunde legt. 

Weiterführende Informationen enthält unser Merkblatt 
„Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Definitio-
nen“. 

4.3 Vorbeginn 

Die Anträge sind vor Beginn des Vorhabens bei der 
Hausbank (Bank oder Sparkasse) zu stellen. 

Details zu den Voraussetzungen einer fristgerechten An-
tragstellung siehe Merkblatt „Beihilferechtlich relevante 
Bestimmungen und Definitionen“. 

Die Vorhaben müssen soweit vorbereitet sein, dass sie 
nach Bewilligung der beantragten Mittel innerhalb eines 
Jahres begonnen werden können. 

 

4.4 Allgemeine Prosperitätsklausel 

Antragsteller, bei denen im Hinblick auf die Vermögens- 
und Ertragslage oder die Höhe des Vorhabens die mög-
liche Finanzierungshilfe wirtschaftlich unerheblich ist, 
können nicht gefördert werden. 

4.5 Investitionsort 

Der Investitionsort muss auf dem Gebiet des Freistaates 
Bayern liegen.  

4.6 Betriebsaufspaltung im förderfähigen Sinne sowie Ver-
mietung/Verpachtung  

• Unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Einheit 
zwischen Besitz- und Betriebsgesellschaft können Vor-
haben der Besitzgesellschaft gefördert werden, wenn 
auf beiden Seiten (Besitz- und Betriebsgesellschaft) 
dieselben Personen zusammen zu mindestens 50 % 
beteiligt sind oder 

• die auf beiden Seiten verschiedenen Personen Ehe-
gatten bzw. Lebenspartner sind und zusammen auf 
beiden Seiten zu mindestens 50 % beteiligt sind oder 

• die auf beiden Seiten verschiedenen Personen El-
tern/Schwiegereltern und Kinder (sowie deren Ehegat-
ten bzw. Lebenspartner) sind und zusammen auf bei-
den Seiten mindestens 50 % beteiligt sind. 

Außerhalb dieser Betriebsaufspaltung im förderfähigen 
Sinne ist eine Finanzierung von zu vermietenden/ver-
pachtenden, gewerblich bzw. freiberuflich genutzten Im-
mobilien möglich, sofern eine langfristige Vermie-
tung/Verpachtung (bei Betriebsaufspaltungen im förder-
fähigen Sinne auch durch natürliche Personen) an einen 
gewerblichen/freiberuflichen Nutzer erfolgt. 

Darlehensnehmer wird allein der Investor (Besitzgesell-
schaft), wenn sich dieser vertraglich verpflichtet, das Ob-
jekt während der Laufzeit des Darlehens ausschließlich 
kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft (nach EU-Definition) oder freiberuflich Täti-
gen für betriebliche Zwecke zur Verfügung zu stellen.  

Rein private Kapitalanlagen sind von einer Förderung 
ausgeschlossen. Somit können Vorhaben privater In-
vestoren, die nicht gewerblich/freiberuflich tätig sind 
bzw. ausschließlich für die Vermietung/Verpachtung der 
Immobilie einen Gewerbebetrieb anmelden, nicht be-
rücksichtigt werden. Investor und Nutzer müssen die An-
tragsvoraussetzungen gemäß Tz. 1 erfüllen. Vorhaben 
in Form von Leasing- oder Mietkaufkonstruktionen kön-
nen nicht finanziert werden. 

5 Mehrfachförderung 

Soweit die maßgeblichen Beihilfehöchstwerte der EU 
nicht überschritten werden (siehe Merkblatt „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“, 
insbesondere Tzn. 5, 9 und 10), kann der Energiekredit 
Gebäude mit anderen öffentlichen Finanzierungshilfen 
kombiniert werden. 

Die BEG-Förderung ist hierbei als beihilfefrei einzustu-
fen. 

6 Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 

Soweit ein Darlehen bis 2 Mio. EUR bankmäßig nicht 
ausreichend abgesichert werden kann, ist eine 50%ige 
Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ (siehe entsprechen-
des Merkblatt) möglich. 

Alternativ und bei Darlehen über 2 Mio. EUR kann bei 
nicht ausreichender Absicherung eine Bürgschaft der LfA 
bzw. der Bürgschaftsbank Bayern GmbH beantragt wer-
den. 

Eine Darlehenssplittung in einen haftungsfreigestellten 
Darlehensteil und einen verbürgten Darlehensteil ist nicht 
möglich. 
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7 Antragsverfahren 

Anträge sind bei der Hausbank (Bank oder Sparkasse) 
einzureichen. Die Antragstellung erfolgt mit dem Vordruck 
100. 

Zur Kategorisierung der geförderten Vorhaben ist im An-
trag unter Tz. 4.2 die explizite Angabe einer der folgenden 
Fördertatbestände erforderlich: 

• Neubau 

• Sanierung 

• Gebäudehülle 

• Anlagentechnik 

• Wärmeerzeuger 

• Sonstige Maßnahmen 

Sofern die Förderung aus einer Kombination der genann-
ten Fördertatbestände besteht, ist die Zuordnung nach 
dem überwiegenden Einsatz der Mittel vorzunehmen. 

Bei Nutzung der Alternative zur Beantragung auf Grund-
lage der De-minimis-Verordnung (siehe Tz. 4.2), ist im 
Antrag unter Tz. 9.5 anzugeben „Beantragung auf De-mi-
nimis-Basis“. Darüber hinaus ist der Vordruck 120 (Erklä-
rung zum Antrag auf Gewährung eines Darlehens/einer 
Bürgschaft bei De-minimis-Beihilfen) einzureichen. 

Wird gleichzeitig eine Bürgschaft (oder eine Haftungs-
freistellung “HaftungPlus“) beantragt, können die zusätz-
lich erforderlichen Antragsvordrucke und Unterlagen 
dem Merkblatt „Antragsunterlagen“ entnommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Merkblätter 

Zusätzlich zu dem vorliegenden Programmmerkblatt gel-
ten die Bestimmungen der folgenden Merkblätter: 

• Merkblatt „Antragsunterlagen“ 

• Merkblatt „Kreditnehmerinformation zum Risikoge-
rechten Zinssystem“ 

• Merkblatt „Beihilferechtlich relevante Bestimmungen 
und Definitionen“ 

• Merkblatt „Ausschlussliste der LfA Förderbank Bay-
ern für Programmkredite und Bürgschaften“ 

• Merkblatt „Haftungsfreistellung Haftung Plus“ (nur 
bei haftungsfreigestellten Darlehen) 

• Merkblatt „Bürgschaften der LfA – Bewilligungs-
grundsätze“ (nur bei verbürgten Darlehen) 

 


